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RS OGH 1977/8/9 9Os62/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.08.1977

Norm

StGB §288

Rechtssatz

Zeugen "Jehovas" sind wie Konfessionslose zu beeiden. Doch stellt die Eidesleistung vor dem Kruzi5x mit erhobenen

Schwurfingern auch bei einem Konfessionslosen keinen strafrechtlich bedeutsamen Fehler dar.
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